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vom 27.03.2023 zu 13775/J (XXVI1. GP)

= Bundeskanzleramt bundeskanzleramt.gv.at

Herrn

Karl Nehammer
Bundeskanzler

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrats

Parlament
1017 Wien

Geschéaftszahl: 2023-0.076.674

Wien, am 27. Marz 2023

Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Krisper, Kolleginnen und Kollegen haben am 27. Jan-

ner 2023 unter der Nr. 13775/ eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend ,Wo

bleiben echte Reformen nach dem U-Ausschuss zur Korruption?“ an mich gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3:

1. Gibt es mittlerweile klare gesetzliche Vorgaben fiir die Zusammensetzung von Kabi-

netten inklusive Job Description fiir Kabinettsmitarbeiter:innen?

a.

Wenn ja, wann wurden welche konkreten Mafisnahmen in diesem Bereich ge-
setzt?

Wenn nein, warum nicht?

Wenn nein, wann ist geplant, diese MafSnahmen wodurch umzusetzen?

Welche konkreten MafSnahmen sollen in diesem Bereich im Jahr 2023 wann ge-
setzt werden?

Wenn nein, welche Diskussionen, Gesprdche, Arbeitsgruppen oder sonstigen Ak-
tivitéten wurden zu diesem Thema wann in lhrem Ministerium gesetzt?

i. Mit welchem Ergebnis?
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Welche Organisationseinheiten (Abteilungen) anderer Bundesministerien waren

bzw. sind bei der Erarbeitung inwiefern wann involviert?

2. Wurden Doppelfunktionen (Kabinett und Verwaltung) mittlerweile eingeschrénkt, so

wie es der Rechnungshof seit liber 20 Jahren fordert?

a.

Wenn ja, wann wurden welche konkreten MafSnahmen in diesem Bereich ge-
setzt?

Wenn nein, warum nicht?

Wenn nein, wann ist geplant, diese MafSnahmen wodurch umzusetzen?

Welche konkreten MafSnahmen sollen in diesem Bereich im Jahr 2023 wann ge-
setzt werden?

Wenn nein, welche Diskussionen, Gesprdiche, Arbeitsgruppen oder sonstigen Ak-
tivitéten wurden zu diesem Thema wann in lhrem Ministerium gesetzt?

i. Mit welchem Ergebnis?

Welche Organisationseinheiten (Abteilungen) anderer Bundesministerien waren

bzw. sind bei der Erarbeitung inwiefern wann involviert?

3. Wurden Cooling-off-Phasen, so wie im GRECO-Bericht gefordert, mittlerweile gesetz-

lich verankert?

a.

Wenn ja, wann wurden welche konkreten MafSsnahmen in diesem Bereich ge-
setzt?

Wenn nein, warum nicht?

Wenn nein, wann ist geplant, diese MafSnahmen wodurch umzusetzen?

Welche konkreten MafSnahmen sollen in diesem Bereich im Jahr 2023 wann ge-
setzt werden?

Wenn nein, welche Diskussionen, Gesprdiche, Arbeitsgruppen oder sonstigen Ak-
tivitéten wurden zu diesem Thema wann in lhrem Ministerium gesetzt?

i. Mit welchem Ergebnis?

Welche Organisationseinheiten (Abteilungen) anderer Bundesministerien waren

bzw. sind bei der Erarbeitung inwiefern wann involviert?

Ich darf zu diesen legistischen Fragen auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage
Nr. 13773/ vom 7. Janner 2023 durch den Bundesminister fir Kunst, Kultur, 6ffentlichen

Dienst und Sport verweisen.

Dariber hinaus wird angemerkt, dass das Bundeskanzleramt ein wesentliches Augenmerk

darauf legt, Bedienstete nur eingeschrankt und in besonderen Ausnahmefallen mit einer

Mehrfachverwendung zu belasten. Selbstverstandlich werden Mehrfachverwendungen

ausschlieBlich im Rahmen der zeitlichen Vereinbarkeit zugelassen und dabei insbesondere
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dafir Sorge getragen, Interessenskonflikte zu vermeiden. Die Abgrenzung von Aufgabenbe-
reichen von Bediensteten mit Mehrfachverwendungen wird einerseits durch die jeweiligen
Arbeitsplatzbeschreibungen und andererseits im Rahmen der Fach- und Dienstaufsicht

durch Vorgesetzte sichergestellt.

Zu Frage 4:

4. Wurde gesetzlich verankert, dass Geschdftseinteilungsénderungen, die zu Neuaus-
schreibungen fiihren, nur umgesetzt werden diirfen, wenn es eine éffentliche Be-
griindung samt Darstellung der Auswirkungen gibt?

a. Wenn ja, wann wurden welche konkreten MafSnahmen in diesem Bereich ge-
setzt?

b. Wenn nein, warum nicht?

c. Wenn nein, wann ist geplant, diese Mafsnahmen wodurch umzusetzen?

d. Welche konkreten MafSnahmen sollen in diesem Bereich im Jahr 2023 wann ge-
setzt werden?

e. Wenn nein, welche Diskussionen, Gesprdche, Arbeitsgruppen oder sonstigen Ak-
tivitéten wurden zu diesem Thema wann in lhrem Ministerium gesetzt?
i. Mit welchem Ergebnis?

f. Welche Organisationseinheiten (Abteilungen) anderer Bundesministerien waren

bzw. sind bei der Erarbeitung inwiefern wann involviert?

Schon bisher sind Geschaftseinteilungen der Bundesministerien 6ffentlich (vgl. § 7 Abs. 8
BMG); dasselbe gilt fiir die Zuteilung der Bediensteten zu den Sektionen, Gruppen, Abtei-
lungen und Referaten (vgl. auch dazu § 7 Abs. 8 BMG). Bei der Festsetzung der Geschafts-
einteilungen sind Anforderungen hinsichtlich ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit (vgl. § 7 Abs. 5 BMG) sowie hinsichtlich der Grundséatze der Wirkungsorientierung,
Effizienz und Transparenz (vgl. § 7 Abs. 5a BMG) zu beachten. Organisationsstrukturen er-
fordern eine Anpassung, wenn sich die Voraussetzungen andern, fir die sie geschaffen wur-
den. Solche Voraussetzungen kdnnen modifizierte Aufgabenstellungen, erforderliche Opti-
mierungen der Ablauforganisation oder aber auch die Neustrukturierung von Aufgabenbe-
reichen sein, die aktuellen Schwerpunktsetzungen folgt. Vor diesem Hintergrund ist mo-

mentan keine Anderung geplant.
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Zu den Fragen 5 und 6:

5. Wurden absolute Héchstgrenzen fiir Regierungsinserate gesetzlich eingefiihrt?

a.

Wenn ja, wann wurden welche konkreten MafSnahmen in diesem Bereich ge-
setzt?

Wenn nein, warum nicht?

Wenn nein, wann ist geplant, diese MafSnahmen wodurch umzusetzen?

Welche konkreten MafSnahmen sollen in diesem Bereich im Jahr 2023 wann ge-
setzt werden?

Wenn nein, welche Diskussionen, Gespriiche, Arbeitsgruppen oder sonstigen Ak-
tivitéten wurden zu diesem Thema wann in lhrem Ministerium gesetzt?

i Mit welchem Ergebnis?

Welche Organisationseinheiten (Abteilungen) anderer Bundesministerien waren

bzw. sind bei der Erarbeitung inwiefern wann involviert?

6. Wurden objektive Kriterien fiir das Schalten von Regierungsinserate gesetzlich ein-
gefiihrt?

a.

Wenn ja, wann wurden welche konkreten MafSnahmen in diesem Bereich ge-
setzt?

Wenn nein, warum nicht?

Wenn nein, wann ist geplant, diese MafSnahmen wodurch umzusetzen?

Welche konkreten MafSnahmen sollen in diesem Bereich im Jahr 2023 wann ge-
setzt werden?

Wenn nein, welche Diskussionen, Gespriiche, Arbeitsgruppen oder sonstigen Ak-
tivitéten wurden zu diesem Thema wann in lhrem Ministerium gesetzt?

i Mit welchem Ergebnis?

Welche Organisationseinheiten (Abteilungen) anderer Bundesministerien waren

bzw. sind bei der Erarbeitung inwiefern wann involviert?

Die Praxis der Schaltung von Regierungsinformationen im Bundeskanzleramt im Allgemei-

nen sowie der Schaltungen aufgrund der COVID-19-Informationskampagne der Bundesre-

gierung wurde bereits mehrfach im Zuge der Beantwortung parlamentarischer Anfragen

erlautert und entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Ich darf daher auf die Beantwortungen
der parlamentarischen Anfragen Nr. 4037/J vom 10. November 2020, Nr. 4869/) vom 13.
Janner 2021 sowie Nr. 6156/J vom 30. Marz 2021 verweisen.

Ich ersuche aber um Verstandnis, dass die Informationstatigkeit der Bundesregierung gem.

Teil 2 A Z 2 der Anlage zu § 2 Bundesministeriengesetz zwar in meinem Zustandigkeitsbe-
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reich liegt, Fragen zur Medienpolitik sind jedoch nach den Bestimmungen des Bundesmini-

steriengesetzes in der nunmehr geltenden Fassung, BGBI. | Nr. 98/2022, im Zusammenhang
mit der EntschlieBung des Bundesprasidenten gemall Art. 77 Abs. 3 B-VG, BGBI. Il Nr.
3/2022 nicht Gegenstand meines Vollzugsbereiches und kénnen somit nicht beantwortet

werden.

Zu den Fragen 7 und 8:

7. Welche Verédnderungen fiihrten Sie bereits aufgrund welcher Erkenntnisse des "OVP-

Korruptions"-U-Ausschusses in lhrem Ressort jeweils wann durch welche Mafnah-

men durch?

8. Welche Reformvorhaben planen Sie kiinftig aufgrund welcher Erkenntnisse des

"OVP-Korruptions"-U-Ausschusses wann durch welche Maf3nahmen auf den Weg zu

bringen (bitte inklusive Zeitplan der Umsetzung)?

Ich ersuche um Verstandnis, dass die Berichtslegung des Untersuchungsausschusses an den

Nationalrat noch nicht stattgefunden hat. Erst nach der Berichterstattung wird dieser Be-

richt 6ffentlich einsehbar sein und damit eine Priifung des Berichts moglich sein.

Karl Nehammer

5von5

VK °5?’£
B £

3 >
q
4 G
.3 =
L
BUNDESKANZLERAMT

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit

2023-03-27T13:57:24+02:00

Prifinformation

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Par | anent sdi rekti on
Datum/Zeit-UTC| 2023- 03- 27T14: 01: 52+02: 00

Unterzeichner

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Prufung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

5von5

www.parlament.gv.at



		2023-03-27T13:57:24+0200
	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-03-27T14:01:52+0200
	Parlamentsdirektion




